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 Veröffentlicht am 29.06.1999

Norm

StGB §167 Abs2 Z2

Rechtssatz

Tätige Reue kommt nach § 167 Abs 2 Z 2 StGB dem Täter nur zugute, wenn er sich gegenüber dem Geschädigten

vertraglich (schriftlich oder mündlich) zur Gutmachung des ganzen aus der Tat entstandenen Schadens verp7ichtet

und diese Verp7ichtung auch einhält. Ferner muß die Schadenshöhe zi:ernmäßig und die Leistungsfrist

kalendermäßig bestimmt sein.
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